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fördert sind, betrug deren Zahl 1895 nur 5. Die alteren 
Herren sitzen recht fest, verschiedene haben bereits da? 25 ja inige 
Rendanten-Jubilänni tzinter sich. 1895 sind 3 Retidantcti 
pensionirt, 1 ist gestorben und 7 erhielten den Charakter als 
Rechnungs-Rath.

Zu Oberrevisoren sind nur 3 befördert, 3 im Etat für 
1895/96 neu bewilligte derartige Stellen sind immer noch 
nicht besetzt.

Von den Hauptamts-Kontroleuren ist 1 pensionirt; 5 
wurden zu Hauptamts-Neubauten, 1 zum Ober-Inspektor 
und 1 zum Stations-Kontrolenr ernannt; 11 wurden Re- 
visious- bezw. wieder Bezirks Ober-Kontrolenre, 6 Haupt- 
amts-Kvntrolcurstellen sind nicht durch altere Hauptamts- 
Assistenten und Eini'ebmern besetzt worden; 3 Von letzteren 
sind früher von der Justizverwaltung übernommen.

Die zu Revisions Injektoren Beförderten sind zumeist 
ältere RevisiouS-Kontrolenre gewesen. Von den Stations­
Kon troleuren ist 1 gestorben, 2 wurden Ober-Inspektoren und 
3 Revisiv: s-Inspektoren. Von der früheren Praxis, den 
Statioiis-Konnolenr direkt zum Ob.r-Inspektor zu ernennen, 
kommt man jetzt immer mehr ab.

verslanden. welche mit der Vosl. der Eisenbahn oder dem 
Dampssclnff i» höchstens 2 Stunden zurückgelegt werden 
lönnen. 5) Die Berechnung der Resielosten erfolgt ohne Rück­
sicht daraus, welchen Weg der Reisende thatsächlich einge­
schlagen und welches Beförderungsmittel er benutzt hat, nach 
demjenigen Wege. welcher sich für die Staatskasse als der 
mindestkostspielige darstellt und nach dem Zweck der Reise 
und den Umständen des besonderen Falles von dem Beamten 
auch wirklich hätte benutzt werden können. 6) Ausnahmen 
von vorstehenden Bestimmungen (1 bis 5) können nach der 
Entscheidung der die Richtigkeit der Reisekosten-Liquidationen 
bescheinigenden Beamten dann zugelassen werden, wenn die 
Anwendung derselben zu besonderen Härten führen würde."

— Diese Gleichstellung aller Beamten in Bezug auf den 
Zeitpunkt des Beginns der Dienstreisen und deren Tagesdauer 
und Ausdehnung begrüßen wir mit Freuden als einen Schritt 
ausgleichender Gerechtigkeit.

Bisher galten solche Bestimmungen in unserer Ver­
waltung nur für die Subaltern- und Unterbeamten aus 
Grund besonderer Dienstanweisungen.

Zweifellos ist die Neuerung zum Zwecke der Ersparniß 
von Reisekosten getroffen und wäre nur zu wünschen, daß die­
selbe auch auf die Armee ausgedehnt würde.

Zum Weisekosten-Wegl'ement.

Der „Neichsanz" ve>öffentlich! folgenden Beschluß des 
Staatsministerinms vvm 30. Oktober v „Die nach den i 
Staats Minislerialbeschlnssen vom t 3. Mai 1884 und 17. April 
1889 in der preußischen Staatsverwaltung zur Anwendung 
gelangenden Grundsätze für die Berechnung der Reise- und 
Umzugskosten werden hierdurch folgendermaßen ergänzt:

!) D'enpreisen sind. sofern die Zahl der Reisetage dadurch i 

beeinflußt werden sollte und wenn nicht besondere dienstliche — i 
eventuell in der Liquidation kurz zu ei läuternde — Um­
stünde oder die fahrplanmäßige Abfahrtszeit der Eisen­
bahnzüge oder Dampfschiffe ein anderes bedingen, in den 
Morgenstunden, das heißt in den Mom.teu April bis ^
September von 6 Uhr und ni den Monaten Oktober 
bis März von 7 Uhr morgens ab, anzutreten. Bei Be- !
Nutzung von Eisenbahnen. Dampfschiffen oder Postverbindnngen 
ist als Zeitpunkt des Antritts der Reise der fahrplan­
mäßige Abgang der Züge rc. anzusehen. 2) Soweit
die vorhandenen Verkehrsmittel es ermöglichen, sind Dienst­
reisen ohne andere, als die zur Erledigung der Dlenstgeschäste 
erforderlichen Unterbrechungen zurückzulegen. Unterbrechungen 
behufs Uebernachtens sind bet Reisen, deren Zweck eine außer­
gewöhnliche Beschleunigung nicht bedingt, unter der Voraus­
setzung durchgehender Züge im allgemeinen erst nach Zurück- 
legung einer Eisenbahnstrecke voll 500 Kur gestattet. Für- 
Reisen aus Landwegen ermäßigt sich diese Entfernung unter- 
normalen Verhältnissen aus 112hs kni und für Reisen auf ^ 
Dampfschiffen aus 375 kirr. Unterbrechungen, welche durch 
Krankheit oder andere besondere Umstände nothwendig werden 
und auf die Zahl der Reise- und Aufenthaltstage von Em- j 
fluß sind. müffen erläutert werden. 3) Beamte, welche für - 
die mittels der Eisenbahn zurückzulegenden Dienstreisen an 
Fnhrkosten 10 Ps. oder mehr für das Kilometer zu bean- j
spruchen haben, sind zur Benutzung von Schnell- und Durch- j
gangs- (O.-) Zügen verpflichtet, wenn dadurch eine Abkürzung ! 
der Neisedcuwr 'ermöglicht wird oder Unterbrechungen der j 
Reise vermieden werden. 4) Die Weiter-, beziehungsweise 
Rückreise, namentlich bei kürzeren Touren, ist — von den- ( 
jenigen Beamten, welche für Reiten aus Landwegen 60 Ps. 
für das Kilometer als Fnhrkosten erhalten, unter Umständen 
selbst mit Benutzung von Extrapost — nach beendetem Dienst­
geschäft möglichst noch an demselben Tage anzutreten. Haben 
die Dienstgeschäfte, beziehungsweise die Hinreise und die 
Dienstgeschäste 7 Stunden und darüber m Anspruch ge­
nommen, so werden unter kürzeren Touren solche Entfernungen

Die Discipttnarstrafe des Arrests 

in der Aerwattung indirekten Steuern.
(Schluß.)

Nach einer Bemerkung ni der neuesten Auflage des Hand­
buchs von Rumpf-Schütze wird nach Ansicht der Ver­
fasser zwar un allgemeinen von der Ermächtigung der Arrest- 
festsetzung gegen Offiziere des Beurlanbtenstandes wegen der 
erheblichen Nachtheile für dieselben, kein Gebrauch gemacht 
werden; dieses ist jedoch nur die Ansicht der Verfasser, die 
gesetzliche Bestimmung bleibt dadurch unberührt, sie ist vor- 
handn, und ist auch, wie Schreiber diesem bekannt, gegen 
einen Reserveoffizier in Anwendung gebracht worden, nachdem 
sich das militärischerseits vorgesetzte Bezirkskommando dahin 
ausgesprochen hatte, daß im Militärdienst Arrestftrafen auch 
gegen aktive Osffziere verhängt werden.

Das Bezlrkskommando übersah dabei, daß gegen Offi­
ziere ein Arrest nur in Form eines Stubenarrests ausge­
sprochen werden kann, welchem der Makel der zwangsweisen 
Einschließung nicht anhaftet. In der Verwaltung fehlt je­
doch diese Form, vielmehr hat die Strasabbüßung, wo geeig­
nete (?) Lokale fehlen, nach den erlassenen Bestimmungen in 
Militärarrestlokalen .n Form des gelinden Arrests oder der 
Untersuchungshast zu geschehen.

Es kann somit ein Offizier des Beurlaubtenstandes in 
die Verlegenheit kommen, m einer für Gemeine und Unter­
offiziere bestimmteil Arrestzelle unter Aufsicht eines Unteroffi­
ziers seine Strafe abzubüßen, was meiner Ansicht nach mit 
den lt. Patent verbrieften Prärogativen des Offiziers nicht 
vereinbar ist. Und dieser Bestimmung unterliegen fragliche 
Offiziere nicht nur in der Stellung als Aufseher, welche, ne­
benbei bemerkt, bestimmungsmäßig auch nicht mehr zu den 
Unterbeamten gehört, sondern auch in der als Hanptamts- 
assistent und Einnehmer l. welche Charge nach den zeitigen 
Befördernngsverhältnissen einzelne Beamte auch bei ihrer 
militärischen Beförderung zu Hauptleuten noch inne haben 
werden, abgesehen davon, daß ehemalige Stabsoffiziere gleich­
falls längere Zeit in dieser Stellung angestellt gewesen und 
vielleicht noch heute in derselben sind..

Ueber all diesen schwebt die Arreststrafe wie das Schwert 
des Damoklss, das gegebenen Falls niedersausen kann, um 
sie gesellschaftlich zu vernichten, oder sie im Weigerungsfälle 
pensionslos aus der Stellung zu treiben.

Ein solcher Zustand wird von Fernerstehenden kaum für 
möglich gehalten werden und scheint als vergessenes Ueber-


